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1. Anlass und Vorgehensweise 

Gemäß § 13a Abs.1 BauGB ist bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung - insofern 

sie eine Grundfläche von insgesamt 20.000 bis weniger als 70.000 qm festsetzen - das 

beschleunigte Verfahren nur zulässig, wenn eine überschlägige Prüfung ergibt, dass der 

Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen hat.  

Dabei kommen die Prüfkriterien der Anlage 2 zu § 13a Abs.1 Satz 2 Nr. 2 BauGB zur 

Anwendung. 

2. Merkmale des Bebauungsplans 

zu prüfendes Merkmal Einschätzung der Erheblichkeit möglicher 

negativer Umweltauswirkungen durch das 

Vorhaben 

1.1  Ausmaß, in dem der Be-

bauungsplan einen Rahmen 

i.S.d. § 35 Abs. 3 UVPG setzt. 

 

„Pläne und Programme setzen 

einen Rahmen für die Entschei-

dung über die Zulässigkeit von 

Vorhaben, wenn sie 

Festlegungen mit Bedeutung 

für spätere Zulassungs-

entscheidungen, insbesondere 

zum Bedarf, zur Größe, zum 

Standort, zur Beschaffenheit, 

zu Betriebsbedingungen von 

Vorhaben oder zur 

Inanspruchnahme von 

Ressourcen, enthalten.“ 

    erheblich                                unerheblich 

Begründung: Ziel der Neuaufstellung des Bebau-

ungsplans „Geltendorf Süd, südlicher Teil“ der Ge-

meinde Geltendorf ist es, die städtebauliche Ent-

wicklung im Plangebiet neu zu ordnen. Hierfür 

wird das Baurecht gemäß aktuellen rechtlichen 

Vorgaben und Zielformulierungen übergeordneter 

Pläne und Programme geändert. Im Wesentlichen 

geht es um die Nachverdichtung eines bereits 

weitgehend bebauten Gebietes, in dem bereits für 

jedes geeignete Grundstück Baurecht gemäß 

rechtskräftigem Bebauungsplan existiert.  

Das bestehende Baurecht wird teilweise erweitert 

und geändert unter Abwägung mit den Belangen 

des Umweltschutzes. Maßgebliche neue Anforde-

rungen ergeben sich aus der sog. Bodenschutz-

klausel (§1a Abs.2 BauGB) und dem Ziel des Lan-

desentwicklungsprogramms zur vorrangigen In-

nenentwicklung von Siedlungsgebieten. 

Der Bebauungsplan leistet einen Beitrag zum 

sparsamen Umgang mit Flächen und Ressourcen, 

indem Entwicklungsmöglichkeiten im Innen-

bereich genutzt werden. 

1.2  Ausmaß, in dem der 

Bebauungsplan andere Pläne 

und Programme beeinflusst 

    erheblich                                unerheblich 

Begründung: Für das Plangebiet liegt der 

rechtsverbindliche Bebauungsplan „Geltendorf 

Süd, südlicher Teil“ der Gemeinde Geltendorf vor. 

Dieser hat bereits 11. Änderungen erfahren. Mit 

der gegenständlichen Neuaufstellung wird ein 

neues Gesamtkonzept vorgelegt. Hierdurch er-

greift die Gemeinde die Möglichkeit, die Entwick-

lung des gesamten Gebietes nach aktuellen 

Maßstäben und Anforderungen zu steuern, statt 

auf einzelne Bauanträge zu reagieren. 
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1.3  Bedeutung des Bebau-

ungsplans für die Einbezie-

hung umweltbezogener,  

einschließlich gesundheitsbe-

zogener Erwägungen, insbe-

sondere im Hinblick auf die 

Förderung der nachhaltigen 

Entwicklung 

    erheblich                                unerheblich 

Begründung: Im Bebauungsplan kommen die 

Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung 

zum Tragen. Statt der Ausweisung eines Wohnge-

bietes im Außenbereich wird im Bestand und mit-

hin im voll erschlossenen Gebiet nachverdichtet.  

Ziel des Bebauungsplans ist die Erhaltung des 

Gebietscharakters. Die Planung sieht eine maß-

volle Nachverdichtung und eine Neubewertung 

des vorhandenen Baurechts unter Einbeziehung 

insbesondere folgender umweltbezogener und 

gesundheitsbezogener Erwägungen vor: 

- Umsetzung einer höheren bauliche Dichte in 

den gut angebundenen Bereichen Am Bahn-

hof und beidseits der Bahnhofstraße 

- Sicherung der lockeren Bebauung im übri-

gen Plangebiet bei moderater Erweiterung 

der Baugrenzen um Nachverdichtung zuzu-

lassen 

- Verkehrserschließung unverändert und 

keine wesentliche Erhöhung des Verkehrs 

erwartet 

- Belastungen und Vorteile durch die südlich 

verlaufende Bahntrasse und die Bahnhofs-

straße unverändert, ebenso wie die im Be-

bauungsplan festgesetzten Schallschutz-

maßnahmen 

- Sicherung erhaltenswerter Baumbestände 

und zusammenhängender Gartenbereiche 

über eine begleitende Grünordnungsplanung 

- Sicherung des Zugangs zu den direkt an-

grenzenden Wäldern mit Eignung für Naher-

holung 

- Aufnahme einer Solar- und Zisternenpflicht 

Durch die Regelungen wird der grüne Charakter 

des Plangebiets bewahrt und weiterentwickelt. 

Es wird den Ansprüchen an ein gesundes Woh-

numfeld Rechnung getragen. 

1.4  für den Bebauungsplan rele-

vante umweltbezogene, ein-

schließlich gesundheitsbezo-

gene Probleme 

    erheblich                                unerheblich 

Begründung: Vom Bebauungsplan gehen keine 

nachteiligen Auswirkungen auf Umwelt und Ge-

sundheit aus. Die zur Sicherung gesunder Wohn-

verhältnisse üblichen Abstandsflächen werden ein-

gehalten. 
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1.5  Bedeutung des Bebauungs-

plans für die Durchführung natio-

naler und europäischer Umwelt-

vorschriften 

    erheblich                                unerheblich 

Begründung: Der Bebauungsplan hat keine Aus-

wirkungen auf nationale und europäische Umwelt-

vorschriften. Schutzgebiete sind nicht betroffen. 

3. Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich be-
troffenen Gebiete 

zu prüfendes Merkmal Einschätzung der Erheblichkeit möglicher nega-

tiver Umweltauswirkungen durch das Vorhaben 

2.1  Wahrscheinlichkeit, Dauer, 

Häufigkeit und Umkehrbarkeit 

der Auswirkungen 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: Die Auswirkungen des Vorhabens 

dauern an, solange der Bebauungsplan rechtswirk-

sam ist.  

Im Rahmen der Neuaufstellung des Bebauungs-

plans werden Bereiche mit bestehendem Baurecht 

einer Neubewertung unterzogen. Dabei spielen 

auch die Belange der beiden betroffenen Biotope 

sowie der Erhalt der Gehölze und der Gartenzonen 

eine Rolle. Die angestrebte Nachverdichtung ver-

hindert das Ausweisen von neuen Bauflächen „auf 

der grünen Wiese“. Eine Umkehrung der Auswir-

kungen des Bebauungsplans ist aus Sicht des Um-

weltschutzes nicht wünschenswert. 

2.2  kumulativer und grenzüber-

schreitender Charakter der Aus-

wirkungen 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: Es handelt sich nicht um einen vor-

belasteten Bereich.  

Der Bebauungsplan grenzt südlich an den Bebau-

ungsplan „Geltendorf Süd, nördlicher Teil“ an, der 

zeitnah nach ähnlichen Kriterien neu aufgestellt 

werden soll. Die Neuaufstellung beider Bebauungs-

plans steht anstelle weiterer, immer häufigerer Ein-

zeländerungen und Befreiungen und ist somit lang-

fristig ein nachhaltigerer Ansatz. 

2.3  Risiken für die Umwelt, ein-

schließlich der menschlichen 

Gesundheit (zum Beispiel bei 

Unfällen) 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: Durch die Beibehaltung des überwie-

gend verkehrsberuhigten, geschwindigkeitsredu-

zierten Verkehrs- und Wegenetzes werden Unfallri-

siken im Straßenverkehr nicht vergrößert. Weder in 

der näheren Umgebung des Plangebietes noch im 

Plangebiet befinden sich Störfallbetriebe bzw. sind 

dort zulässig. 
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zu prüfendes Merkmal Einschätzung der Erheblichkeit möglicher nega-

tiver Umweltauswirkungen durch das Vorhaben 

2.4  Umfang und räumliche Aus-

dehnung der Auswirkungen 
    erheblich                               unerheblich 

Begründung: Über das Plangebiet hinaus ergeben 

sich keine Auswirkungen durch den Bebauungs-

plan. Die maßvolle Nachverdichtung induziert nur 

eine geringe Zunahme des Verkehrs. Die Nutzung 

richtet sich nach dem Charakter der Umgebung.  

Negative Auswirkungen durch Lärm oder andere 

Emissionen sind daher nicht zu erwarten. 

2.5  Bedeutung und Sensibilität 

des voraussichtlich betroffenen 

Gebiets auf Grund der besonde-

ren natürlichen Merkmale, des 

kulturellen Erbes, der Intensität 

der Bodennutzung des Gebiets 

jeweils unter Berücksichtigung 

der Überschreitung von Umwelt-

qualitätsnormen und Grenzwer-

ten 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: Besonderheiten hinsichtlich des kul-

turellen Erbes und der Intensität der Bodennutzung 

liegen im Plangebiet nicht vor. 

Besondere natürliche Merkmale sind der größere, 

biotopgeschützte Gehölzbestand im Norden des 

Plangebietes. Er bleibt vollständig erhalten. Die Ge-

meinde beabsichtigt, in diesem Bereich auf einem 

Grundstück das Baurecht zurückzunehmen. Zum 

umgebenden Wald wird mit der Bebauung weiterhin 

ein ausreichender Abstand gewahrt.   

Bau- und Bodendenkmäler sind nicht vorhanden. 

2.6  Betroffenheit folgender Gebiete: 

2.6.1  Natura 2000-Gebiete 

nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 

des Bundesnaturschutzgesetzes 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: nicht vorhanden (BayernAtlas Plus 

vom 29.10.2022) 

2.6.2  Naturschutzgebiete ge-

mäß § 23 des Bundesnatur-

schutzgesetzes, soweit nicht be-

reits von Nummer 2.6.1 erfasst 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: nicht vorhanden (BayernAtlas Plus 

vom 29.10.2022) 

2.6.3  Nationalparke gemäß § 

24 des Bundesnaturschutzge-

setzes, soweit nicht bereits von 

Nummer 2.6.1 erfasst 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: nicht vorhanden (BayernAtlas Plus 

vom 29.10.2022) 

2.6.4  Biosphärenreservate und 

Landschaftsschutzgebiete ge-

mäß den §§ 25 und 26 des Bun-

desnaturschutzgesetzes 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: nicht vorhanden (BayernAtlas Plus 

vom 29.10.2022) 

2.6.5  gesetzlich geschützte Bio-

tope gemäß § 30 des Bun-

desnaturschutzgesetzes 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: Auf der Geländeerhebung mitten im 

Plangebiet befindet sich ein Gehölzbiotop 

(Nr. 7832-0043-001). Im Westen liegt ein weiteres 

Gehölzbiotop (Nr. 7832-0042-002) teilweise im 

Plangebiet (BayernAtlas Plus vom 29.10.2022). 

In Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde 
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zu prüfendes Merkmal Einschätzung der Erheblichkeit möglicher nega-

tiver Umweltauswirkungen durch das Vorhaben 

werden die derzeitigen Biotopumgriffe in den Be-

bauungsplan aufgenommen, jedoch werden beide 

Biotope mittelfristig neu kartiert und die Grenzen 

dann an den tatsächlichen Umfang angepasst.  

Eine Beeinträchtigung der Biotope durch den ge-

genständlichen Bebauungsplan kann ausgeschlos-

sen werden. Die Gemeinde möchte die gehölzbe-

standene Flurnummer 1602, die an das im Plange-

biet liegende Biotop angrenzt, erwerben und das 

Baurecht dort zurücknehmen. 

Auf der teilweise gehölzbestandenen Flurnummer 

1602 befindet sich bisher Baurecht, das auch in die 

Biotopfläche hineinragt. Die Gemeinde möchte die 

Flurnummer erwerben und das Baurecht zurück-

nehmen. Jedoch konnte bisher keine Einigung mit 

den Eigentümer:innen erzielt werden. Deshalb 

muss das Baurecht unverändert beibehalten wer-

den. Durch den gegenständlichen Bebauungsplan 

wird dabei kein neues/ zusätzliches Baurecht aus-

gewiesen. Im Bebauungsplan wird eine Festset-

zung aufgenommen, dass vor einer Bebauung eine 

Prüfung artenschutzrechtlicher Belange durchzu-

führen ist. Gegebenfalls notwendige Ausgleichs-

maßnahmen und CEF-Maßnahmen sind umzuset-

zen.  

2.6.6  Wasserschutzgebiete ge-

mäß § 51 des Wasserhaushalts-

gesetzes, Heilquellenschutzge-

biete gemäß § 53 Absatz 4 des 

Wasserhaushaltsgesetzes so-

wie Überschwemmungsgebiete 

gemäß § 76 des Wasserhaus-

haltsgesetzes 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: nicht vorhanden (BayernAtlas Plus 

vom 29.10.2022) 

2.6.7  Gebiete, in denen die in 

Rechtsakten der Europäischen 

Union festgelegten Umweltquali-

tätsnormen bereits überschritten 

sind 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: nicht vorhanden, nicht bekannt 

2.6.8  Gebiete mit hoher Bevöl-

kerungsdichte, insbesondere 

Zentrale Orte im Sinne des § 2 

Abs. 2 Nr. 2 des Raumord-

nungsgesetzes 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: Gemäß Landesentwicklungspro-

gramm Bayern (LEP) vom 01.01.2020 ist Geltendorf 

nicht als Zentraler Ort bestimmt. 
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zu prüfendes Merkmal Einschätzung der Erheblichkeit möglicher nega-

tiver Umweltauswirkungen durch das Vorhaben 

2.6.9  in amtlichen Listen oder 

Karten verzeichnete Denkmäler, 

Denkmalensembles, Boden-

denkmäler oder Gebiete, die 

von der durch die Länder be-

stimmten Denkmalschutzbe-

hörde als archäologisch bedeu-

tende Landschaften eingestuft 

worden sind 

    erheblich                               unerheblich 

Begründung: nicht vorhanden (BayernAtlas Plus 

vom 29.10.2022). Das nächste Bodendenkmal  

(D-1-7832-0084) befindet sich östlich außerhalb 

des Plangebietes. 

 

4. Zusammenfassende Bewertung 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten. 

Mit der Überarbeitung und Neuaufstellung des Bebauungsplanes wird ein neues Ge-

samtkonzept vorgelegt. Die Gemeinde ergreift die Möglichkeit, die Entwicklung des ge-

samten Gebietes nach aktuellen Maßstäben und Anforderungen zu steuern, statt auf 

einzelne, immer häufiger für das Gebiet gestellte Bauanträge zu reagieren. 

Es geht um die Nachverdichtung eines bereits weitgehend bebauten Gebietes, in dem 

bereits für jedes geeignete Grundstück Baurecht existiert. Das bestehende Baurecht 

wird teilweise erweitert und geändert unter Abwägung mit den Belangen des Umwelt-

schutzes. Ziel des Bebauungsplans ist dabei der Erhalt des Gebietscharakters sowie der 

Erhalt der vorhandenen großen Laubbäume, der biotopgeschützten Gehölzstruktur im 

Norden und der zusammenhängenden Gartenbereiche.  

Nach Vorprüfung des Einzelfalls ergeben sich durch das Vorhaben voraussichtlich keine 

erheblichen negativen Umweltauswirkungen, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in der Abwä-

gung zu berücksichtigen wären. Der Bebauungsplan kann demnach im beschleunigten 

Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gemeinde Geltendorf, den  .................................................................  

 

 

 

 

   ..........................................................................................  

  Erster Bürgermeister Robert Sedlmayr 


